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Leserbrief

Leserbrief

Anverwandlung aus rechtlicher Sicht

(Zum Heft 1012005 «Anverwandlung»)

In Ihrer Ausgabe 1012005 wurde die Anverwandlung

in der Architektur, in der Geschichte der

Architektur und als Teil der Kreativität des Architekten

behandelt. Leider wurden aber die

rechtlichen Aspekte des Anverwandelns ausgeblendet:

Was ist das Verhältnis von Anverwandlung zu

Plagiat, mit anderen Worten, von erlaubter
Inspiration zu unerlaubtem Nachmachen oder
Nachahmen? Um diese Frage zu behandeln, möchte

ich mir - ganz im Sinne des Themas - die Struktur

der mittelalterlichen Scholastik anverwandeln:

These, Anti-These, Synthese:

1. These: Anverwandeln ist conditio sine qua non

für Kreativität. Man geht weitgehend dahin einig,
dass es keine «creatio ex nihilo» gibt: Niemand

erschafft im kulturellen und gesellschaftlichen
Vakuum. Wie man dem Artikel von Hans Lenk
entnehmen kann (aber auch Studien von D. K.

Simonton, z.B. «Scientific Genius», Cambridge
1988), kommen neue Ideen nicht von aussen

(durch göttliche Inspiration) in unser Gehirn, im

Gegenteil, es werden kognitive Prozesse benutzt,

um neue Ideen zu generieren. Sämtliche sinnliche

Erfahrungen werden im Gehirn in mentale

Elemente zerlegt, und (mehr oder weniger
effizient) im Langzeitgedächtnis gespeichert. Aus

diesen mentalen Elementen wird durch quasi

zufällige Kombination Neues erdacht, mithin
umgewandelt und schliesslich anverwandelt. Dass

aus altbekannten Elementen Neuheit entstehen

kann, klingt paradox, wurde allerdings durch
Erkenntnisse aus der Chaostheorie bestätigt. Wer

also metaphysische Erklärungen für Kreativität

(z. B. Inspiration durch die Musen oder Gott)
ablehnt, muss sich damit abfinden, dass jede
Innovation nur die kreative Reorganisation und
Rekombination von Altem ist. Keine Kreativität
ohne Anverwandlung.

2. Anti-These: Ein Kreativer hat Anspruch auf
den Schutz seiner geistigen Arbeit. Natürlich darf

man einem Bauer nicht seine Ernte stehlen, die

er im Schweisse seines Angesichtes geerntet hat.

Ob dies nun auch für geistige Früchte gelten soll,

hängt normalerweise hauptsächlich von der

momentanen Perspektive des Befragten ab: Wer an

der Erschaffung eines Werkes arbeitet, will bei

seinem kreativen Prozess (wozu — wie oben

erwähnt - notgedrungen Inspiration an anderen

Werken gehört) möglichst nicht von geistigem

Eigentum Dritter behindert werden. Ist das Werk

geschaffen, soll das eigene geistige Eigentum daran

so umfassend wie möglich geschützt werden.

Gängige ökonomische Theorien halten jedenfalls

fest, dass geistiges Eigentum als Anreiz für

geistige Arbeit dient: Ein Kreativer, der nicht von
seinen geistigen Früchten leben kann, weil er

seine Rechte daran nicht durchsetzen kann, wird
sich sehr wohl überlegen, ob er nicht einer

alternativen Arbeit nachgehen will (siehe Pomme-

rehne/Frey: Musen und Märkte, München 1993).

Gleichzeitig zeigt eine historische Betrachtung,
dass mit dem Aufkommen des Urheberrechts vor
ein paar Jahrhunderten die Anzahl selbständiger

Schriftsteller stieg. Das anverwandelnde Plagiieren

bringt also den Kreativen um seinen Lohn

und wirkt sich auf lange Sicht demotivierend für
andere Kreative aus.

3. Synthese: Geistiges Eigentum fördert die kreative

Anverwandlung. Studien der Kreativitätsforschung

belegen eindrücklich, dass Einschränkungen in

einer Aufgabe den positiven Effekt haben, neue

Resultate zu fördern. Die Aufgabe, einen Vogel

zu zeichnen, fördert kreativere Resultate zutage,

wenn der Einsatz von gewöhnlichen Malutensilien

eingeschränkt wird: Der Proband benutzt

womöglich Scherenschnitt- oder Falt-Techniken

an Stelle von Bleistift oder Wasserfarben, wie er

es sonst immer macht. Dadurch, dass der

Proband gezwungen wird, die ihm bekannten Wege

zu verlassen, hat das Resultat gute Chancen, als

kreativer betrachtet zu werden.

Das Urheberrecht kann genau diese Rolle spielen:

Verboten ist das genaue Nachmachen und
das allzu nahe Nachahmen. Es zwingt also den

Kreativen, bei seiner Rekombination von mentalen

Elementen einen Schritt weiter zu gehen und

weder schon Bekanntes noch allzu nahe Liegendes

zu kreieren. Liegestützen mögen als mühselig

empfunden werden, aber sie fördern die körperliche

Fitness. Dasselbe könnte man über geistiges

Eigentum sagen: Durch das Plagiatsverbot wird
die geistige Fitness von Kreativen herausgefordert

und schliesslich auch gefördert.

Mein Fazit (als Jurist, zugegeben!) ist also, dass

nur die Anverwandlung, die das geistige Eigentum

der Vorgänger respektiert, auch kreativ ist.

Dr. iur. Ivan Mijatovic
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